
Corona-Schutzmaßnahmen ab 15.09. 
 

 
  

  Ab 15. September ist   das Tragen einer FFP2-
Maske  bei Gottesdiensten wieder verpflichtend 

 




         Der verpflichtende Mindestabstand zu anderen 

Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 
kann weiterhin entfallen.  



         Bei „sakramentalen Feiern aus einmaligem Anlass“ 
(Taufen, Firmungen, Erstkommunionen und Trauungen) 
kann die Maskenpflicht entfallen, wenn im Vorfeld 3G-
Regel für alle teilnehmenden Personen vereinbart wird.  

 


